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RS OGH 1979/1/16 2Ob194/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.01.1979

Norm

ABGB §1497 I

ABGB §1497 IV D

ABGB §1497 IV G

ZPO §391 A

Rechtssatz

Ist ein Teil einer eingeklagten Forderung anerkannt und der Rest durch den Sachverständigen auszumitteln, so bewirkt

Säumnis des Klägers bei Einzahlung des auferlegten Sachverständigen - Kostenvorschusses keine Verjährung des

anerkannten Forderungsteiles, soweit hierüber das Gericht auch von Amts wegen mit Teilurteil abzusprechen hätte.
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